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Gutachterliche Stellungnahme zur rechnerischen Bestickhöhe der Hauptdeichlinie 
von Deich-km bis Deich-km  

unter Berücksichtigung der Liegeplätze 5 bis 7 

 

1. Veranlassung 

Die Niederlassung Cuxhaven von NIEDERSACHSEN PORTS plant den Bau der Liege-
plätze 5 bis 7 in Cuxhaven. Dabei soll auf einer Länge von rund 560 m der Hauptdeich 
so zurück gebaut werden, dass die Sturmflutsicherheit gewährleistet bleibt. Mit elektro-
nischem Schreiben vom 17.10.2016 erhielt die FORSCHUNGSSTELLE KÜSTE im 
NIEDERSÄCHSISCHEN LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT, KÜSTEN- 
UND NATURSCHUTZ (FSK) den Auftrag die erforderlichen Höhen zu berechnen. 

2. Bemessungswasserstand 

Die Bemessungswasserstand am Pegel Cuxhaven-Steubenhöft wird gemäß des Kom-
mentars zum Niedersächsischen Deichgesetz (LÜDERS & LEIS 1964) nach dem Ein-
zelwertverfahren nach HUNDT (1954) in der modifizierten Form nach LÜDERS (1957) 
und nach dem Vergleichsverfahren nach LIESE bestimmt, wobei der höhere beider Wer-
te gemäß der gesetzlichen Vorgabe anzusetzen ist. In der Regel ergibt sich der Bemes-
sungswasserstand nach dem Einzelwertverfahren, das auch die formalen Kriterien des 
NDG zutreffender erfüllt (NIEMEYER 2001). Beiden Verfahren ist der deterministische 
Ansatz gemein, welcher der stringenten formalen Vorgabe des §4 NDG entspricht, die 
einerseits eine wahrscheinlichkeitstheoretische Ermittlung der Bemessungswasserstän-
de für Deiche ausschließt und andererseits ein deterministisch begründetes Maximum 
verlangt (NIEMEYER 2001).  

Die Bemessungswasserstände stromauf des Pegels lassen sich aufgrund des zuneh-
menden Oberwassereinflusses nicht nach dem Einzelwertverfahren ermitteln. Seit 2015 
liegen die Ergebnisse der mathematischen Modellierung der Elbe vor (BERKENBRINK 
et. al 2015). Hier erfolgte analog zu dem Vorgehen an Ems und Weser eine Sturmflut-
modellierung mit einer Kaskade von auf Delft3D basierten Modellen, aus der für die ge-
samte Tideelbe die Bemessungswasserstände entnommen werden können. Im Bereich 
der Liegeplätze 5-7 (Deich-km 485,4 bis 486,5) steigt der Bemessungswasserstand von: 

NHN + 6,34 m auf NHN +6,36 m. 
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Abb. 1: Deichkilometrierung gemäß Generalplan Küstenschutz Niedersaschen/Bremen -Festland- (NLWKN 
2007) 

3. Berücksichtigung des Seegangs 

Da die geplanten massiven Kaiflächen den Bemessungszeitraum von 100 Jahren 
schadlos überdauern werden, wird ihr dämpfender Einfluss auf den Seegang berück-
sichtigt. Ein Umbau, der den Seegang weniger dämpft oder gar ein Rückbau der Anla-
gen in diesem Zeitraum bedarf der Zustimmung der zuständigen Deichbehörde. 

Die geplanten Kaiflächen vor dem Hauptdeich haben eine Höhe von NHN +6,25 m bei 
Liegeplatz 5 und 6 und bei Liegeplatz 7 eine Höhe von NHN +6,50 m (Abb. 2). Unmittel-
bar an der Kaikante wird der aus der Elbe einschwingende Seegang gebrochen. Liege-
platz 7 liegt oberhalb des Bemessungswasserstandes, dort wird sich nur das über die 
Kaikante überlaufende Wasser ausbreiten, weswegen für den Deich die Mindesthöhe 
ausreichend ist. Liegeplatz 5 und 6 liegen 9 - 11 cm unterhalb des Bemessungswasser-
standes. Diese Flächen werden also überströmt, jedoch werden die Wellen durch die im 
Sturmflutfall nordwestliche Windrichtung nicht erneut angefacht. 
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Abb. 2: Auszug aus Lageplan - Variante 2 (Quelle: LP5-7_Variante_2_ohne_hintere_Fläche.pdf – E-Mail 
G. Landvogt 17.10.2016) 

 

4. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Für den Hauptdeich hinter Liegeplatz 5 bis 7 ist die Mindesthöhe für Deiche anzusetzen. 
Diese steigt von Deich-km 485,4 bis Deich-km 486,5 von 

NHN +6,84 m auf NHN +6,86 m. 

Voraussetzung für die hier berechnete Sturmflutsicherheit sind die vorgelagerten Liege-
plätze 5 bis 7. Bei Änderungen der Gegebenheiten bei den Liegeplätzen ist die zustän-
dige Deichbehörde zu informieren und die Bestickhöhe der Hauptdeichlinie zu prüfen. 
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